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Einleitung
Es ist erklärtes Ziel der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen, die Rohstoffge-
winnung nicht dem Markt zu überlas-
sen.1 Wenn es um die primäre Steue-
rungsfunktion zur Lösung von Konflikten 
im Hinblick auf die Rohstoffgewinnung 
geht, kommt den Regionalräten des-
halb eine besondere Bedeutung zu.2 
Zur sachgerechten Konfliktbewältigung 
stellen Bundes- und Landesrecht ein 
abgestuftes Instrumentarium zur Ver-
fügung, das von Vorbehalts-über Eig-
nungs- oder Vorranggebiete bis hin 
zu Konzentrationszonen reicht. Kon-
zentrationszonen kombinieren den 
Vorrang für Vorhaben der Rohstoffge-
winnung mit einem gesamträumlichen 
Abgrabungsverbot. Während sich die 
vorrangigen Vorhaben in den Konzen-
trationszonen gegenüber allen konkur-
rierenden Nutzungen durchsetzen, sind 
sie außerhalb, also im ganzen übrigen 
Regierungsbezirk, verboten. Gerade 
wegen dieser gesamträumlichen Ver-
botswirkung ist bei der Festlegung 
von Konzentrationszonen gesteigerten 
Rechtfertigungsanforderungen zu ge-
nügen.

Die Steuerung der Rohstoffgewinnung 
durch die Regionalplanung soll für die 
Kommunen, die Unternehmen der Kies- 
und Sandindustrie, die Eigentümer von 
qualitativ und quantitativ geeigneten 
Flächen und die von Gewinnungsvor-
haben betroffenen Bürger neben der 
Versorgungssicherheit vor allem auch 
Rechts- und Planungssicherheit schaf-
fen.3 Im Regierungsbezirk Düsseldorf 
fallen jedoch Steuerungsanspruch und 
-wirklichkeit völlig auseinander. Denn 
nahezu acht Jahre nach seiner Geneh-
migung4 kommt dem Regionalplan5 
für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
(RegPlan Düsseldorf 1999) nach einer 
Serie von Prozessen und halbherzigen 
Heilungsversuchen die angestrebte 
Steuerungsfunktion immer noch nicht 
zu. Die verheerende Bilanz, zu der die 
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Rechtsprechung der vergangenen Jah-
re zwingt, weist jedoch zugleich den 
Weg aus der Krise, in die sich die Regi-
onalplanung im Regierungsbezirk Düs-
seldorf begeben hat.6

Bilanz der Rechtsprechung
Schon im Dezember 1999 sah sich die 
Landesplanungsbehörde an einer ein-
schränkungslosen Genehmigung der 
Festlegungen zur Steuerung der Roh-
stoffgewinnung im RegPlan Düsseldorf 
1999 gehindert. Neben der Forderung, 
die fehlende Reservegebietskarte vor-
zulegen, sah sie sich veranlasst, dem 
Regionalrat die Überprüfung seiner 
„weitgehend optimistischen Annah-
men“ zur Rohstoffvorsorge im Rahmen 
eines Monitorings aufzugeben.7 Zwei 
Jahre nach seiner Aufstellung waren 

Planfehler: Rechtsprechung:
 
Keine  So VG Köln10

Ermächtigungsgrundlage  
für Festlegungen mit gesamt- 
räumlicher Ausschlusswirkung.9

  
Keine Vorlage der nach höher- So OVG Münster12 
rangigem Landesplanungsrecht  
erforderlichen  
Reservegebietskarte.11

Zu geringe  Vgl. OVG Münster14 
Versorgungssicherheit   
durch zu wenig Bereiche für die  
Sicherung und den Abbau  
oberflächennaher Bodenschätze.13 
 
Keine  Vgl. OVG Münster16 
abschließende Abwägung  und VG Düsseldorf17 
im Sinne von § 3 Nr. 2 ROG.15  

Keine Berücksichtigung der   So OVG Münster20 
Belangeder von der Ausschluss- und VG Düsseldorf21 
wirkung betroffenen  
Grundeigentümer.19   

die durchgreifenden Bedenken an der 
Wirksamkeit der Konzentrationspla-
nung im RegPlan Düsseldorf 1999 im 
Detail veröffentlicht.8 Das Oberverwal-
tungsgericht Münster und das Verwal-
tungsgericht Düsseldorf haben etliche 
dieser Bedenken bestätigt, die Fehler-
haftigkeit des RegPlan Düsseldorf 1999 
angenommen, das Abgrabungsverbot 
für unwirksam erklärt und dem RegPlan 
Düsseldorf 1999 damit die erstrebte 
Steuerungsfunktion abgesprochen. 
Aber auch die grundsätzlichen Ausfüh-
rungen des Verwaltungsgerichts Köln 
führen zu der Erkenntnis, dass die Kon-
zentrationsplanung im RegPlan Düssel-
dorf 1999 einschließlich aller bisherigen 
Heilungsversuche gescheitert ist:
Der untenstehende Überblick erfasst 
nur die von der Rechtsprechung bisher 

Heilung:

Keine.  
Erst nach Aufstellung des RegPlan Düsseldorf 1999 
wurde mit der Neufassung des LPlG NRW im Jahre 
2005 die erforderliche Eingriffsgrundlage (§ 13 
Abs. 5 LPlG NRW) geschaffen.

Keine.
Die von der Landesplanungsbehörde gesetzte Frist 
zur Vorlage verstrich Ende 2002 ungenutzt. Im 
Rahmen der 51. Änderung des RegPlan Düsseldorf 
1999 sollen „Sondierungsbereiche“ dargestellt 
werden.

Keine.
Monitoring bleibt nach OVG Münster mit 
Sicherungszeitraum von nur 16 bis 17 Jahren 
(32. Änderung) „systematisch und deutlich hinter 
den Eckpunkten des LEP zurück“.

Keine.
So fehlt bis heute jedenfalls eine Ermittlung der 
Qualität der Lagerstätten im Regierungsbezirk 
Düsseldorf.18

Keine.
Denn weder im Rahmen der 32., noch der 34. Än-
derung sind die Belange der von der Ausschluss-
wirkung Betroffenen erhoben, eingestellt, gewichtet 
und in Ausgleich mit anderen Belangen gebracht 
worden.
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angesprochenen Planungsfehler, die 
dem RegPlan Düsseldorf 1999 in sei-
ner gegenwärtigen Fassung die Steue-
rungsfunktion nehmen und die auch 
nicht im Rahmen der 32. und 34. Än-
derung geheilt worden sind. Selbst die 
Heilung der genannten Planungsfehler 
würde der Konzentrationsplanung aber 
so lange nicht die Steuerungsfunktion 
vermitteln, wie ein wirksam abgewo-
genes gesamträumliches Planungs-
konzept fehlt. Das ist – unter ande-
rem – solange nicht der Fall, wie nicht 
Quantität und Qualität der Lagerstätten 
landesplanungsrechtlichen Vorgaben 
entsprechend ermittelt und in die Ab-
wägung sachgerecht eingebracht wor-
den sind.22

Die berechtigte Sorge  
um die Steuerungsfunktion
In Anbetracht dieser ernüchternden Bi-
lanz wird die von Kommunalpolitikern 
auf breiter Front artikulierte Skepsis23 
gegenüber der 51. Änderung des Reg-
Plan Düsseldorf 1999 verständlich. Wie 
schon mit der 32. und 34. Änderung 
soll auch mit der 51. Änderung auf 
die Rechtsprechung mit heißer Nadel 
reagiert und die Steuerungsfunktion 
der Konzentrationsplanung erreicht 
werden. Dazu sollen in einer Erläu-
terungskarte Rohstoffe so genannte 
Sondierungsbereiche dargestellt und 
die Bestimmungen zu den Ausnahmen 
vom Abgrabungsverbot geändert bzw. 
erläutert werden.24

Wären die Sondierungsbereiche als 
Grundlage für die abwägende Fort-
schreibung der BSAB konzipiert, würde 
ihrer Darstellung die Funktion der nach 
höherrangigem Landesplanungsrecht 
zwingend erforderlichen Reservege-
bietskarte zufallen. Mit einer solchen 
Referenz an das Landesplanungsrecht 
wäre zugleich der Abschied vom Mo-
nitoring als von der Bezirksregierung 
Düsseldorf öffentlich propagiert besse-
re Ersatz für die Reservegebietskarte25 
eingeleitet.
Zweifel, dass mit der 51. Änderung ei-
ne der Reservegebietskarte gleichwer-
tige Grundlage für die Fortschreibung 
der BSAB geschaffen werden soll, 
weckt jedoch schon die vom Landes-
planungsrecht abweichende Formulie-
rung „Sondierungsbereich“. Während 
mit der Reserve ein Vorrat angelegt 
wird, erschöpft sich das Sondieren im 
Vorfühlen oder Nachforschen. In den 
für eine Sondierung ausgewählten Be-
reichen steht die Nachforschung noch 
aus, während sie bei der Darstellung 
von Reservegebieten abgeschlossen 

sein muss. Sondierungsbereichen 
liegt also gerade nicht die Ermittlung 
zugrunde, die Grundlage der Darstel-
lung abbauwürdiger Lagerstätten in 
der Reservegebietskarte ist. Die für die 
Fortschreibung der BSAB unter Trans-
parenzgesichtspunkten im Hinblick auf 
die angestrebte Entzerrung von Raum-
nutzungskonkurrenzen wichtige Funk-
tion der Reservegebietskarte26 wird die 
Darstellung von Sondierungsbereichen 
nicht erfüllen, sodass sie auch nicht mit 
der erforderlichen planerischen Bevor-
ratung durch Reservegebiete gleichzu-
setzen ist.
Darüber hinaus wird den Konzentrati-
onsfestlegungen im RegPlan Düssel-
dorf 1999 auch nach der 51. Ände-
rung  das  Fundament  in  Form eines 
gesamträumlichen Planungskonzepts 
fehlen, wenn sich der Regionalrat auf 
die Neuformulierung der Ausnahmen 
vom Abgrabungsverbot beschränkt. 
So ist beispielsweise nicht erkennbar 
beabsichtigt, die gebotenen Ermitt-
lungen zur Quantität und Qualität aller 
Lagerstätten im Regierungsbezirk Düs-
seldorf endlich nachzuholen und zur 
Grundlage der Planung zu erheben.
Nach alledem ist Skepsis gegenüber 
der 51. Änderung mehr als angebracht. 
Nichts spricht gegenwärtig dafür, dass 
der Ertrag etwaiger Bemühungen aller 
Beteiligten im Rahmen des Verfahrens 
zur 51. Änderung in der Herbeiführung 
der erstrebten Steuerungsfunktion be-
stehen wird.

Die Voraussetzungen für das  
Eintreten der Steuerungsfunktion
Die Anforderungen, die der Regionalrat 
bei der Festlegung von Konzentrati-
onszonen einzuhalten hat, sind in der 
Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 13.03.200327 ge-
klärt.28

Dem Plan muss ein schlüssiges ge-
samträumliches Planungskonzept zu-
grunde liegen, das den allgemeinen 
Anforderungen des planungsrechtli-
chen Abwägungsgebots gerecht wird. 
Will der Träger der Regionalplanung 
Vorhaben der Rohstoffgewinnung auf 
bestimmte Bereiche konzentrieren und 
sie ansonsten im gesamten Planungs-
raum generell ausschließen, muss er 
ihnen in den geplanten Bereichen in 
substanzieller Weise Raum schaffen 
(Substanzgebot). 
Der Plan muss sicherstellen, dass sich 
die gesamträumlich außergebietlich 
ausgeschlossenen Vorhaben innerge-
bietlich gegenüber konkurrierenden 
Nutzungen durchsetzen. Die erforder-

liche positive Durchsetzungskraft weist 
nur Vorrang, nicht aber Vorbehalts-
gebiete auf, weil letztere der ausge-
schlossenen Nutzung im Rahmen der 
gebotenen Bilanzierung von Positiv- 
und Negativflächen gerade nicht die 
erforderliche positive Durchsetzungs-
kraft vermitteln.
Das Abwägungsgebot steuert dabei 
die Ermittlungs- und Abwägungsdich-
te. Jede Planung zur Konzentration 
von Vorhaben der Rohstoffgewinnung 
muss unter anderem insbesondere auf 
einer Ermittlung der Lagerstätten im 
Planungsraum (Regierungsbezirk) nach 
Quantität (Mächtigkeit) und Qualität 
(Sand-Körnungs-Verhältnis) beruhen.29 
Bevor sich der Plangeber sodann der 
Auswahl geeigneter Flächen für die 
Festlegung von BSAB zuwendet, kann 
er alle Flächen außer Betracht lassen, 
auf denen der Rohstoffgewinnung un-
überwindliche tatsächliche oder recht-
liche Hindernisse entgegenstehen. 
Solche „Tabuflächen“ können zum 
Beispiel Siedlungsbereiche oder wirk-
sam festgesetzte Schutzgebiete für mit 
der Rohstoffgewinnung unvereinbare 
Nutzungen darstellen. 
Hierzu zählen aber gerade nicht Land-
schaftsschutzgebiete und die Was-
serschutzzonen III B. Unter den ver-
bliebenen, für die Rohstoffgewinnung 
tatsächlich und rechtlich geeigneten 
Flächen ist auszuwählen, welche als 
BSAB festgelegt werden, welche als 
Reservegebiete der Fortschreibung 
vorbehalten bleiben und welche dem 
Abgrabungsverbot unterfallen. Ferner 
müssen insbesondere die Belange 
der vom Abgrabungsverbot betroffe-
nen Grundeigentümer berücksichtigt, 
das heißt ermittelt, in die Abwägung 
eingestellt, zutreffend gewichtet und 
mit konfligierenden Belangen in ge-
rechten Ausgleich gebracht werden. 
Dabei kommt beispielsweise auch 
der Tatsache Bedeutung zu, ob eine 
an sich geeignete Fläche nach dem 
Willen des Eigentümers überhaupt für 
die Rohstoffgewinnung zur Verfügung 
steht. Dieses vom Oberverwaltungs-
gericht Münster bereits im Kiesurteil I30 
aus dem Jahre 2003 festgestellte Ver-
säumnis ist nach der jüngsten Recht-
sprechung des Verwaltungsgerichts 
Düsseldorf vom 19.04.2007 auch im 
Rahmen der 32. bzw. 34. Änderung 
nicht  ausgeräumt  worden.31  Elemen-
tare Voraussetzung einer abwägungs-
fehlerfreien Auswahl ist schließlich, 
dass dem Substanzgebot genügt wird. 
Insoweit ist eine gesamträumliche Bi-
lanzierung der BSAB und der Verbots-
flächen erforderlich.
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Ausblick
Mit der 51. Änderung sind weitere ge-
richtliche Auseinandersetzungen vor-
programmiert, weil Sondierungsberei-
che in Wasserschutzzonen III B und in 
Landschaftsschutzgebieten mit Abgra-
bungsverbot ausgeschlossen worden 
sind.32 Dies widerspricht zum einen dem 
zwischen der Länderarbeitsgemein-
schaft Wasser (LAWA), der Deutschen 
Vereinigung für das Gas- und Wasser-
fach (DVGW) und dem Bundesverband 
Kies und Sand (BKS) erarbeiteten Positi-
onspapier „Sand- und Kiesgewinnung in 
Trinkwassergewinnungsgebieten durch 
Nassabbau“.33 Weil das Positionspapier 
eine bundeseinheitliche Handhabung 
der Zulassung von Abgrabungen in 
der Wasserschutzzone III B ermöglicht, 
die einerseits den Interessen des vor-
beugenden Gewässerschutzes für eine 
geordnete und sichere Trinkwasser-
versorgung gerecht wird und anderer-
seits Optionen eröffnet, unter günstigen 
Randbedingungen auch Rohstoffge-
winnung zu betreiben, wird es von der 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
ausdrücklich unterstützt.34 Zum ande-
ren stellen Landschaftsschutzgebiete 
mit Abgrabungsverbot gerade nicht 
per se Tabubereiche dar. Es wäre ein 
Abwägungsausfall, die von einem land-
schaftsrechtlichen Abgrabungsverbot 
betroffenen Flächen als Tabubereiche 
zu betrachten, wenn die Regionalpla-
nung diese überwinden darf.35

Die vorstehende Bilanz lenkt den Blick 
auf die Landesplanungsbehörde, der 
das Landesplanungsrecht Nordrhein-
Westfalen eine starke Stellung zuweist. 
Ihr stehen andere Möglichkeiten zur 
Verfügung als der mit der Steuerungs-
planung nur aus Anlass eines konkre-
ten Einzelvorhabens befassten Recht-
sprechung. Selbst im Rahmen einer 
– in Nordrhein-Westfalen ohnehin nicht 
eröffneten36 – abstrakten Normenkon-
trolle wäre das Oberverwaltungsgericht 
Münster nicht gehalten, alle Fehler einer 
Konzentrationsplanung aufzuzeigen, 
weil es genügt, wenn dem angegriffe-
nen Plan unter irgendeinem Gesichts-
punkt die Wirksamkeit abzusprechen 
ist. Demgegenüber könnte die Landes-
planungsbehörde auf den seit Jahren 
andauernden Schlagabtausch zwischen 
der Regionalplanung in Düsseldorf und 
der Rechtsprechung Einfluss nehmen, 
um einer wirksamen Steuerungspla-
nung endlich den Weg zu ebnen. Neben 
der präventiven Kontrolle bei der Ge-
nehmigung einer beabsichtigten Ände-
rung (§ 20 Abs. 7 LPlG NRW) reicht das 
Instrumentarium von der Feststellung 
regionalplanerischer Planungspflich-

ten (§ 31 Abs. 1 Satz 1 LPlG NRW) bis 
zur Durchführung der Planung anstelle 
des Regionalrats (§ 31 Abs. 1 Satz 2, 
Abs. 2 LPlG NRW). Zuletzt hat die 
Landesplanungsbehörde im Genehmi-
gungsverfahren zur 32. Änderung klar-
gestellt, dass mit dieser Änderung erst 
„erste [...] Schritte eingeleitet worden 
[seien], denen ein schlüssiges Gesamt-
konzept zur langfristigen Rohstoffsiche-
rung für Locker- und Festgesteine im 
Regierungsbezirk Düsseldorf zugrunde 
zu legen“ sei.37 In Übereinstimmung mit 
der Rechtsprechung geht auch die Lan-
desplanungsbehörde erklärtermaßen 
davon aus, dass der Konzentrationspla-
nung im RegPlan Düsseldorf 1999 kein 
gesamträumliches Planungskonzept 
zugrunde liegt, sondern die Bezirks-
regierung Düsseldorf es erst noch zu 
erarbeiten habe. Bis dahin besteht für 
Abgrabungen außerhalb der BSAB kein 
Abgrabungsverbot. Abzuwarten bleibt, 
ob sich die Landesplanungsbehörde in 
Anbetracht der fehlenden Steuerungs-
funktion angesichts der vielen anhän-
gigen Genehmigungsverfahren zu einer 
Positionierung gegenüber dem Regi-
onalrat in Düsseldorf veranlasst sieht. 
Die bisherigen Geschehnisse stellen sie 
vor die Wahl, eine gebeutelte, aber sub-
ventionsfreie Branche zu unterstützen 
oder aber die Bezirksregierung Düssel-
dorf weiter zulasten der Volkswirtschaft 
Hase und Igel mit den Unternehmen der 
Kiesbranche spielen zu lassen.
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